
FUNK-TELEGRAMM 3/13 – www.FUNK-TELEGRAMM.de 37 

Geschichte des Amateurfunks 
in der DDR (20) 
 
Unter dem Titel „Zwischen Selbstzweck und gesell-
schaftlichem Auftrag. Rahmen- und Organisations-
bedingungen für Funkamateure in der SBZ und DDR 
(1945-1990)“ hat Christian Senne am Institut für 
Geschichtswissenschaften / Zeitgeschichte an der 
Philosophischen Fakultät I der Humboldt-Universität zu 
Berlin eine Dissertation vorgelegt, die mittlerweile auch in 
Buchform vorliegt.* - Mit freundlicher Genehmigung des 
Autors veröffentlichen wir in dieser Serie Auszüge aus 
dem Werk, ergänzt durch Materialien aus dem 
Dokumentationsarchiv Funk in Wien www.dokufunk.org 
 

* 2008, Hamburg: Kovac, J. Band 70 der Studien zur 
Zeitgeschichte. 396S, ISBN 978-3-8300-3726-2, € 98.- (D). 360S, 
kart. - http://www.verlagdrkovac.de 
Die Abbildungen stammen aus den Unterlagen im Dokumentationsarchiv Funk, Wien: 
www.dokufunk.org/dasd-ddr - Das Archiv freut sich über jede Ergänzung der Bestände. 

 
CSSR 1968 
Eine zweite Bestätigung bezüglich des möglichen Missbrauchs des Amateurfunks durch den 
Feind bekam das MfS durch die Ereignisse in der CSSR 1968. Offen kam mit den Ereignissen in 
Prag die Angst vor dem Amateurfunk im Lande zum Vorschein und prägte dann in der DDR auf 
Jahre den MfS-Umgang mit diesem. Im Zuge der sog. Aktion „Genesung“, wie die eigenen 
Aktivitäten zum Aufstand in der CSSR im MfS-Jargon hießen, wurde nach Einrollen der 
sowjetischen Panzer Ende August 1968 von Mielke persönlich angeordnet, neben „feindlichen 
Handlungen von Bürgern der CSSR und allen anderen Verhaltensweisen“ gegen das 
sozialistische Lager, konkrete Unterschlupfpläne von aufständischen Bürgern der CSSR in der 
DDR aufzuklären  und schließlich „sämtliche Hinweise und Angaben über feindliche Radio-, 
Funksende- und Empfangsstationen im Amateurfunknetz“ zu erfassen und zentral zu 
speichern.1 Der Umgang mit dem Amateurfunk war in der Folge der Ereignisse wenig souverän, 
denn die DDR-Staatsmacht zog eine Art Notbremse und griff zum offenen Verbotsmittel. Über 
das MPF wurde ein vollständiges Sende- und sogar Empfangsverbot erlassen. Alle 
Amateurstationen sollten außer Betrieb genommen werden. Einen einheitlichen Plan gab es 
allerdings hierfür zu diesem Zeitpunkt nicht, was wiederum auf eine Art Ahnungslosigkeit im 
Vorfeld schließen lässt. Vielmehr kamen im Zuge der Gewährleistung dieser Maßnahme unter 
Zusammenspiel der Bezirksorganisationen der Post und der GST unterschiedliche 
Umsetzungen vor Ort zum Vorschein. Die Klubstationen lagen laut Bestimmungen unter 
alleiniger Kontrolle der GST. In einigen Regionen wurden diese nun komplett versiegelt, in 
anderen dagegen nur ein Zettel mit der Bemerkung angeheftet, dass der Funkbetrieb eingestellt 
sei. Bei einigen Einzelstationen musste lediglich die Endstufenröhre entfernt werden, obwohl mit 
kleiner Leistung auch über dabei nicht beachtete Treiberstufen gesendet werden konnte, so z.B. 
im Erzgebirge, also in unmittelbarer Nähe zur CSSR. Teilweise sollten kurzerhand alle 
Sendeanlagen abtransportiert werden, was dann an Amateuren vor Ort scheiterte, die nämlich 
auf die fehlenden rechtlichen Grundlagen hinwiesen.  
                                                 
1 BStU ZA MfS-BdL/Dok Nr. 004260. Mielke zum Einsatz “Genesung” am 27. August 1968. (Siehe Abb. S. 37) 
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Abb.: Mielkes Erlass "Genesung"  
(BStU Archiv der Zentralstelle, 

004260, BdL/1045/68) 
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Der legale Rahmen sollte aber bei der Aktion keineswegs überschritten werden, so dass dieses 
Ansinnen scheiterte. Über all die Umsetzungsmaßnahmen wollte aber letztendlich das MfS 
entscheiden, auch wenn es selbst in diesem Zusammenhang offiziell nicht vor Ort auftauchte 
bzw. Mitarbeiter sich in Dienstkleidung der Post tarnten, was z.B. ein Funkamateur als 
„Besuchter“ im Nachhinein durch eine offizielle Beschwerde bei der Post erfuhr, wo nämlich 
nichts von einem Einsatz der eigenen Leute bei ihm in der Wohnung bekannt war.2 Mit dem 
Funkverbot konnten die Übertretungen der Amateurfunkordnungen des Klassenfeindes umso 
stärker herausgestellt werden, wobei die GST öffentlich gegenüber den eigenen Amateuren 
anders argumentierte als auf dem internen Behördenweg. Gegenüber den eigenen Amateuren 
wich die GST der Frage über die Rolle der CSSR-Funkamateure während des Aufstandes 1968 
aus. GST und MfS arbeiteten hierzu Hand in Hand. Anhand der offiziellen Erklärungen zum 
Amateurfunkgeschehen in der CSSR lässt sich nahezu idealtypisch die erzieherische Funktion 
einer Massenorganisation in der DDR ablesen. „Aufklärung“ über die Zusammenhänge bekam 
der DDR-Funkamateur u. a. in der GST-Zeitschrift Funkamateur. Neben der offiziellen Leitlinie 
der in der CSSR verhinderten „Konterrevolution“ seien es demnach „illegale Piratensender“ 
gewesen, die „zum Teil“ auf den Amateurfunkbändern gesendet hätten. Von Funkamateuren der 
CSSR war hier keine Rede mehr. Selbst das Herkunftsland der illegalen Ausstrahlungen wurde 
nicht genannt, jedoch dafür explizit westdeutsche Funkamateure mit vollständiger Hausanschrift, 
welche die aus der CSSR empfangenen Botschaften an Rundfunksender weitergeleitet und so 
„dem internationalen Amateurfunk Tiefschläge“ versetzt hätten.3 Die GST beschwerte sich sogar 
offiziell bei der IARU, welche es aber bei einem einfachen Rundbrief beließ und den Vorgang 
ohne weiteren Kommentar zu den Akten legte.4  
 

In den Akten des MfS hingegen wird eindeutig von „im Auftrage des Feindes handelnden 
Amateurfunkern der CSSR“ gesprochen. Mit Namen wie „Sender Prag“ oder „Sender Pilsen“ 
übermittelten diese ständig „Spionageinformationen“ an den Gegner, u. a. auch wiederum an 
Radio Free Europe. Bestätigt fühlten sich die ostdeutschen Geheimdienstler, als sie einen 
Funkspruch von Wolfram Felix Körner unter seinem Rufzeichen DL1CU auffingen, dem Autor 
der „Geschichte des Amateurfunks in Deutschland“. Körner wurde nicht zuletzt mit seinen 
Funksprüchen in die CSSR 1968, in denen er die CSSR-Funkamateure zur Flucht aufforderte 
und eine Arbeit und Wohnung in der Bundesrepublik versprach, sowie durch seine stark 
beschönigende Linie zum Komplex Amateurfunk und Politik in seinem Buch zum Lieblingsfeind 
des MfS. So wurde Körner in der Folgezeit zum Begründungspunkt für die „hohe 
Gesellschaftsgefährlichkeit“ des westdeutschen Amateurfunks und das daraus abgeleitete 
„Schutzbedürfnis“ der DDR auf diesem Gebiet.5 Sie wurden Grundstock in der Argumentation 
zahlreicher Studien zum Amateurfunk an der Juristischen Hochschule des MfS in Potsdam. Der 
Beweis des möglichen Missbrauchs war für das MfS nun endgültig erbracht, wenn auch an einer 
einzelnen Person der Bundesrepublik festgemacht. Aus heutiger Sicht  leistete Körner somit 
dem Amateurfunk einen Bärendienst. Die Intention des Gegners schien bewiesen, die eigene 
Arbeit und die Forderung nach Ausbau der eigenen Strukturen konnten somit auch auf diesem 
Spezialgebiet des funkelektronischen Kampfes besser forciert werden.  
 

Die Reaktionen der beteiligten Stellen und Organisationen der Bundesrepublik waren im 
Zusammenhang des CSSR-Aufstandes naturgemäß milder. Es wurde zwar die missbräuchliche 
Verwendung einer Amateurfunkstation als „Nachrichtenbüro“ für Verlage und Zeitungen durch 
die Bundespost und in Verbandsschreiben des DARC kritisiert, gleichzeitig aber auf eine Art 
Gewissenskonflikt hingewiesen, die den Funkamateur vor eine schwierige Entscheidung gestellt 
hätte.  

                                                 
2 Diese Aussagen beruhen auf diverse Zeitzeugenaussagen. 
3 FA 1968, Nr.11, S. 523 u. 566.  
4 Protokoll der Distriktversammlung des DARC-Berlin vom 9. Januar 1969. www.dl0bn.de/archiv/protokol/69.htm.  
5 BStU GVS-JHS-001-115/74. Arno Pladen: Die Spezifik der operativen Bearbeitung spionageverdächtiger Personen 
im Bereich des Amateurfunkwesens. Diplomarbeit der JHS des MfS v. 6. März 1975, Bl. 8 f. 
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"Verstoß gegen die VO Funk"  (BStU AR8, Anlage zu JHS325/81 - 

Gleichlautend ebda. als Meldung an RADIOCON, Zentralbüro, Leiter – 
Verstoß gegen die VO Funk. 

Bei dem geschwärzten Rufzeichen handelt es sich um das Call DL1CU. 
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Der DARC sorgte sich jedoch in diesem Zusammenhang über die Gefahr, die ostdeutschen 
Funkamateure könnten dadurch nicht mehr in den Äther zurückkehren.6 Diese Sorge schien 
angesichts der Funkstille in der DDR durchaus berechtigt, aber das Funkverbot wurde in der 
DDR im Dezember 1968 schließlich wieder aufgehoben. Die GST wies ihre Klubstationsleiter 
an, eine Belehrung zur Thematik durchzuführen, welche die offizielle „Aufklärung“ über die 
Hintergründe ihren Mitgliedern vermitteln sollte. So forderte der örtliche Instrukteur für 
Nachrichtensport der Stadt Dresden  alle Klubstationsleiter zu einer Belehrung der Mitbenutzer 
auf, wobei er die Auslegung gleich mitlieferte: 
 

„Bezugnehmend auf das Schreiben vom 15.10.1968 wird mitgeteilt, dass der Amateurfunk in der 
CSSR wieder legalisiert ist. Wir alle haben die Maßnahmen, die von den sozialistischen Staaten 
zum Schutze der CSSR eingeleitet wurden, begrüßt. Durch diese Aktion wurden dem 
westdeutschen Imperialismus und den Vertretern der Globalstrategie die Grenzen ihrer Macht 
gezeigt. Die sozialistischen Bruderländer haben die sozialistischen Errungenschaften in der 
CSSR und den Frieden in Europa gesichert. Die Handlungsweise westdeutscher 
Amateurstationen während der Zügelung der Konterrevolution in der CSSR betrachten wir als 
Nichtachtung der Abmachungen des Weltnachrichtenvertrages und distanzieren uns von diesen 
Amateuren… Jeder Amateur muss bei der Abwicklung seiner Funkverbindungen einen klaren 
Klassenstandpunkt im Sinne des sozialistischen Internationalismus vertreten. Aus diesen 
Darlegungen ergibt sich für alle Leiter der Klubstationen die Schlussfolgerung, mit ihren 
Mitbenutzern eine Belehrung über diese Probleme durchzuführen.“7 
 

Zeitzeugen bestätigen die im Zusammenhang mit den Ereignissen in der CSSR stark 
einsetzende Werbung von Informellen Mitarbeitern durch das MfS unter den Funkamateuren. 
Die Ereignisse der CSSR waren der Auslöser des sich nun ausdehnenden 
Überwachungsapparats auf diesem Sektor.  
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6 Rundsprucharchiv. http://www.dl0bn.de/archiv/1968/ovr0868.htm; http://www.dl0bn.de/archiv/1968/cv68.htm. 
7 Dokumentationsarchiv-Funk DM-K021. Brief vom 12.12.1968.  




